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VoRwoRt
warum einen Verein gründen? warum mitglied in 
einem Verein werden? warum Verantwortung in 
einem Verein übernehmen? 

Alles berechtigte Fragen. die Antworten sind vielfäl-
tig: weil gemeinschaftliche erfahrungen verbinden, 
weil sich Ziele gemeinsam besser erreichen lassen, 
weil es sich lohnt, sich zu engagieren.

Zwischen Arbeit und Alltag bleibt vielen von uns nur 
wenig Zeit. es lohnt sich aber, ein wenig davon in eine 
Vereinsmitgliedschaft zu investieren. Sehr beliebt sind Sportvereine. Sie bieten 
jungen und jung gebliebenen menschen die möglichkeit zu gemeinsamen erleb-
nissen, unabhängig vom sozialen Hintergrund, Hautfarbe, Staatsangehörigkeit 
oder finanziellen mitteln. in deutschland gab es im Jahr 2014 fast 91.000 Sport-
vereine mit mehr als 27 millionen mitgliedern. 

denken Sie aber auch an Vereine zur Förderung wissenschaftlicher oder künst-
lerischer Aktivitäten oder mit dem Vereinszweck umwelt- oder tierschutz. wer 
sich einbringt, erhält auch etwas zurück. in einem Verein verfolgen schließlich 
alle mitglieder dasselbe Ziel. 

Vielleicht fragen Sie sich, was Sie tun müssen, um den Gedanken in die tat um-
zusetzen. die Broschüre soll ihnen einen knappen Überblick über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen geben, in denen sich das Vereinsleben abspielt. 

Vielleicht sind Sie ja schon bald Vereinsmitglied? 
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gerichtet sein. in engen Grenzen ist allerdings eine unternehmerische nebentä-
tigkeit des idealvereins möglich, ohne den Status des Vereins als eines nichtwirt-
schaftlichen Vereins zu gefährden. Voraussetzung hierfür ist, dass die unterneh-
merische Betätigung des idealvereins im Vergleich zu seiner ideellen Ausrichtung 
nur eine eindeutig untergeordnete Rolle spielt. ein Verein kann ein nichtwirt-
schaftlicher Verein auch dann sein, wenn er zur erreichung seiner idealen Ziele 
unternehmerische tätigkeiten entfaltet, sofern diese dem nichtwirtschaftlichen 
Hauptzweck zu- und untergeordnet und Hilfsmittel zu dessen erreichung sind. 
die Beurteilung dieser Frage obliegt dem Registergericht.

werden die engen Grenzen für eine unternehmerische tätigkeit des idealvereins 
nicht gewahrt, so kommt die im Vereinsrecht vorgesehene Sonderregelung für 
den wirtschaftlichen Verein zum Zuge. wirtschaftliche Vereine, d.h. solche, deren 
Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erhalten ihre 
Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. wirtschaftliche Vereine müssen sich 
vorrangig an den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsrechts ausrichten. 
nur wenn es für einen wirtschaftsverein wegen der besonderen umstände des 
einzelfalls unzumutbar ist, sich beispielsweise als AG oder GmbH zu organisieren 
und auf diese weise Rechtsfähigkeit zu erlangen, kommt eine Anerkennung als 
wirtschaftsverein in Betracht. So werden zum Beispiel erzeugergemeinschaften 
oder Bürgerläden als wirtschaftliche Vereine betrieben.

weitere Sonderregelungen gelten etwa für politische Parteien (diese unterliegen 
dem Parteiengesetz) und für Vereine, die bewusst auf eine eintragung in das Ver-
einsregister und damit den erwerb der Rechtsfähigkeit verzichten.

1. Von VeRBänden, cluBS 
und initiAtiVen

Was ist ein Verein?

es war den menschen seit jeher bewusst, dass man viele Bedürfnisse besser 
befriedigen oder ein Ziel leichter erreichen kann, wenn man sich mit Gleichge-
sinnten zusammenschließt. die Bildung von Vereinigungen ist nach dem Grund-
gesetz frei. ihre Grenzen findet sie nur in den Strafgesetzen, außerdem dürfen 
sich Zweck und tätigkeit der Vereinigung nicht gegen unsere verfassungsmäßige 
ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten.

ein Zusammenschluss mehrerer menschen braucht eine gewisse organisation 
für die interne Zusammenarbeit der mitglieder und für das Auftreten der Ver-
einigung nach außen. Hierfür stellt unsere Rechtsordnung unter anderem die 
Form des Vereins zur Verfügung. ein Kegelklub kann ebenso ein Verein sein wie 
der träger eines Kindergartens, eine Bürgerinitiative, eine Gewerkschaft oder ein 
Arbeitgeberverband, ein Automobilklub oder ein Sängerbund.

entscheidend ist, dass es sich um einen wenigstens auf gewisse dauer ange-
legten freiwilligen Zusammenschluss von Personen handelt, der unter einem 
einheitlichen namen einen gemeinsamen Zweck verfolgt, körperschaftlich or-
ganisiert ist und unabhängig vom wechsel der mitglieder besteht.

die allermeisten Vereine, mit denen die Bürgerinnen und Bürger in ihrem le-
ben zu tun haben, sind so genannte rechtsfähige idealvereine oder, wie sie in 
der umgangsprache genannt werden, „e.V.“ (eingetragener Verein). ihnen gelten 
die nachfolgenden Ausführungen. der rechtsfähige idealverein kann zu jedem 
gesetzlich zulässigen Zweck gegründet werden. er muss in das Vereinsregister 
eingetragen sein und dadurch eigene Rechtspersönlichkeit erlangt haben.

Seine Zielsetzung darf nicht auf wirtschaftlichen Gewinn für seine mitglieder 
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das Bürgerliche Gesetzbuch stellt an die Satzung nur wenige Anforderungen:

die Satzung muss zwingend angeben:

•	 den Zweck,

•	 den namen,

•	 den Sitz des Vereins und 

•	 eine Aussage darüber, dass der Verein eingetragen werden soll.

Beispiel: ‘Kegelklub „Alle neune“ e.V. in worms zur Pflege und Förderung des 
Kegelspiels’. der name muss sich von dem anderer in derselben Gemeinde ein-
getragener Vereine deutlich unterscheiden.

will ein Verein die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen steuerlichen Vorteile 
(vgl. dazu S. 26) in Anspruch nehmen, so muss er auch die gemeinnützige Ziel-
setzung seiner Arbeit in der Satzung verankern. weitere informationen enthalten 
die Hinweise zum Steuerrecht in Abschnitt 9.

die Vereinssatzung soll Bestimmungen enthalten über:

•	 den eintritt und Austritt der mitglieder;

•	 die von den mitgliedern etwa zu leistenden Beiträge;

•	 die Voraussetzungen, unter denen die mitgliederversammlung einzube-
rufen ist,

•	 über die Form der einberufung und über die Beurkundung der Beschlüsse 
der mitgliederversammlung;

2. Von GeSetZ und SAt-
ZunG

Die Quellen des Vereinsrechts

Als teil unserer Gesellschaft sind die Vereine den allgemeinen rechtlichen Regeln 
unterworfen. die Steuer- und Strafgesetze gelten auch für sie. daneben gibt es 
aber auch speziell auf den Verein zugeschnittene Rechtsvorschriften. So zieht 
etwa das Vereinsgesetz im Rahmen der grundgesetzlich gewährleisteten Vereini-
gungsfreiheit der Bildung und tätigkeit von Vereinen bestimmte Grenzen.

die Rechte und Pflichten der mitglieder, die innere organisation der Vereinigung 
und ihr Auftreten gegenüber dritten sind im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt 
(§§ 21 bis 79 BGB). diese Vorschriften sind nur teilweise zwingend.

Überwiegend gelten sie nur, wenn der Verein selbst keine anderen Regeln getrof-
fen hat. das Gesetz lässt also den Vereinen, vor allem bei der Ausgestaltung der 
Beziehungen zu den mitgliedern und bei der inneren organisation, einen sehr 
großen Freiraum, der es ihnen ermöglicht, eine ihren Bedürfnissen angepasste 
lösung zu finden.

Aus diesem Grund kommt auch der Satzung des Vereins, oft auch „Grundord-
nung“ oder „Statut“ genannt, eine besondere Bedeutung zu. Sie ist sozusagen 
das Grundgesetz des Vereins. deshalb sollte die Satzung auch sehr sorgfältig 
ausgearbeitet und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Vereins zugeschnitten sein. 
oft wird es sich empfehlen, bei der Abfassung eine rechtskundige Person (z. B. 
einen Rechtsanwalt oder notar) zurate zu ziehen.

Auch der weg zum zuständigen Amtsgericht, bei dem das Vereinsregister geführt 
wird (vgl. dazu S. 24), kann sich lohnen. die meisten Amtsgerichte halten merk-
blätter für die Gründung eines Vereins und mustersatzungen bereit.
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treten im Vereinsleben Zweifel auf, sollte man stets zunächst die Satzung zurate 
ziehen. nur wenn diese keine Regelungen zu dem fraglichen Punkt trifft, greifen 
ergänzend die einschlägigen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches ein. 
Fälle, in denen die Satzung gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt und 
deshalb insoweit unwirksam ist, werden selten sein, wenn der Verein erst einmal 
eingetragen ist.

3. ein VeRein wiRd GeBo-
Ren

Gründung und Rechtsfähigkeit

Soll ein neuer Verein gegründet werden, so müssen sich die beteiligten Grün-
dungsmitglieder zunächst darüber einigen, dass ein Verein mit einer bestimmten 
Satzung entstehen soll (Gründungsakt). Für den rechtsfähigen idealverein ver-
langt das Gesetz die mitwirkung von mindestens sieben Gründungsmitgliedern:

•	 Auch juristische Personen, etwa andere Vereine, können Gründungsmit-
glieder sein. Allerdings müssen die für sie Handelnden dem Registerge-
richt ihre Vertretungsbefugnis nachweisen.

•	 Bei minderjährigen Gründungsmitgliedern ist die Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters erforderlich, wenn dem mitglied, wie meist, 
vermögensrechtliche Verpflichtungen gegenüber dem Verein entstehen, 
es sei denn, dass der minderjährige diese Verpflichtungen mit den ihm 
überlassenen mitteln (taschengeld u. ä.) erfüllt.

•	 die Bildung des Vorstandes, die eindeutig festlegen, wie sich der Vorstand 
zusammensetzt.

Ohne diese Angaben wird das Registergericht den Verein nicht eintragen.

die Satzung kann schließlich zahlreiche weitere Regelungen treffen, die im ein-
zelfall zweckmäßig erscheinen. Sie kann z.B. zusätzliche Rechte und Pflichten der 
mitglieder oder die Zugehörigkeit des Vereins zu einem übergeordneten Verband 
(etwa dem deutschen Fußballbund) vorsehen. Häufig werden auch verschie-
dene Arten von mitgliedschaften mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten 
begründet (z.B. aktive mitglieder, passive mitglieder und ehrenmitglieder).

nicht selten werden in der Satzung die Befugnisse der verschiedenen Vereins-
organe (Vorstand, mitgliederversammlung) abgegrenzt oder zusätzliche organe 
(etwa Beiräte oder Ausschüsse mit bestimmten Aufgaben) geschaffen oder ein-
zelheiten zur willensbildung in der mitgliederversammlung geregelt (z.B. qualifi-
zierte Abstimmungsmehrheiten für bestimmte Beschlüsse).

neben der Satzung gibt es vor allem bei großen Vereinen oft weitere vereinsin-
terne Vorschriften, die auf der Grundlage der Satzung erlassen worden sind, z.B. 
Geschäftsordnungen oder Vereinsordnungen. welche Vorschriften zur Satzung 
im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehören, lässt sich nur anhand des Ver-
einsregisters feststellen.

die Satzung kann nachträglich geändert werden, es sei denn, sie schließt es 
selbst aus. das Gesetz verlangt hierfür allerdings einen Beschluss der mitglie-
derversammlung, der mit mindestens einer mehrheit von drei Vierteln der abge-
gebenen Stimmen gefasst worden sein muss. eine abweichende Regelung in der 
Satzung ist möglich. die Satzungsänderung wird erst mit ihrer eintragung in das 
Vereinsregister wirksam. wird mit der Satzungsänderung auch der Vereinszweck 
geändert, müssen alle mitglieder zustimmen.
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•	 die Anmeldung des gegründeten Vereins zur eintragung ins Vereinsregi-
ster,

•	 namen, Geburtsdaten und Anschriften der gewählten Vorstandsmit-
glieder und

•	 die öffentlich beglaubigten unterschriften der vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglieder.

mit der eintragung in das Vereinsregister erlangt der Verein Rechtsfähigkeit. er 
kann z.B. Verträge abschließen, im Grundbuch als eigentümer oder Berechtigter 
eingetragen werden, vor Gericht klagen und verklagt werden, darlehen aufneh-
men oder mitarbeiter einstellen. Aus solchen Rechtsgeschäften wird nur der 
(rechtsfähige) Verein selbst berechtigt und verpflichtet, nicht seine mitglieder.

Für die Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten haftet nur das

Vereinsvermögen. die Rechtsfähigkeit stellt daher für den Verein einen

wichtigen Vorteil dar.

wenn eines der Gründungsmitglieder bei der Vereinsgründung nicht geschäfts-
fähig war, ist er Gründungsakt dennoch wirksam, wenn die erforderliche min-
destzahl von Gründungsmitgliedern geschäftsfähig war.

die Gründung ist dem örtlich zuständigen Finanzamt mitzuteilen.

Anschließend ist der Verein von den insoweit zur Vertretung berechtigten Vor-
standsmitgliedern beim Registergericht anzumelden. welche Vorstandsmit-
glieder den Verein wirksam anmelden können, bestimmt sich dann nach den 
für den Vorstand geltenden Vertretungsregelungen. Gilt für den Vorstand das 
Prinzip der Gesamtvertretung, können nur alle Vorstandsmitglieder gemeinsam 
die dem Verein obliegenden Anmeldungen erklären. Haben Vorstandsmitglieder 
umfassende einzelvertretungsmacht, so kann jedes Vorstandsmitglied die An-
meldungen auch alleine wirksam für den Verein vornehmen. 

mit dem Gesetz zur erleichterung elektronischer Anmeldungen zum Vereins-
register und anderer vereinsrechtlicher änderungen vom 24. September 2009 
wurden die Voraussetzungen zur Zulassung elektronischer Anmeldungen zu den 
Vereinsregistern geschaffen. Bei welchem Amtsgericht eine fakultative elektro-
nische einreichung von dokumenten seit 01.05.2010 möglich ist, ergibt sich aus 
der Anlage zu § 1 der landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
vom 12. dezember 2006 – http://www.mjv.rlp.de/ministerium/Service/ elektro-
nischer-Rechtsverkehr/-. es ist aber weiterhin auch die Anmeldung in Papierform 
zulässig.

Zur Anmeldung sind beim Vereinsregister einzureichen:

•	 ein Anmeldungsschreiben

•	 eine Abschrift der Satzung und der urkunden über die Bestellung des 
Vorstandes.

•	 das Anmeldungsschreiben soll Folgendes enthalten:
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Sportverbände, z.B. der deutsche Fußballbund, haben in dem von ihnen abge-
deckten Bereich praktisch eine monopolstellung und können deshalb die Auf-
nahme nicht nach Belieben verweigern.

die Pflicht zur Zahlung von mitgliedsbeiträgen soll in der Satzung verankert sein. 
dort können auch die Höhe des Beitrags, die Zahlungsweise (z.B. monatlich oder 
jährlich) und die Fälligkeit festgelegt werden. Zweckmäßigerweise sollte dies al-
lerdings in einer besonderen Vereinsordnung geschehen, damit eine Anpassung 
der Beitragsregelung ohne Satzungsänderung vorgenommen werden kann. die 
Satzung muss hierzu ermächtigen. eine rückwirkende erhöhung der Beiträge für 
abgelaufene wirtschaftsjahre ist unzulässig. Auch einmalige umlagen können 
nur verlangt werden, wenn die Satzung es zulässt.

die weiteren Rechte und Pflichten des mitglieds ergeben sich regelmäßig aus 
der Satzung.

erwähnenswert sind:

•	 das Stimmrecht in der mitgliederversammlung,

•	 das Recht, Anlagen des Vereins ( etwa eine turnhalle) zu benutzen, an 
Vereinsveranstaltungen (Kursen, Seminaren etc.) teilzunehmen oder

•	 das Recht, andere leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen (z.B. 
die Rechtsberatung bei einem mieter- oder Grundbesitzerverein oder 
einer Gewerkschaft).

die Satzung kann vorsehen, dass wegen satzungswidrigem oder vereinsschä-
digendem Verhalten Vereinsstrafen bis zum Ausschluss (siehe unten) aus dem 
Verein verhängt werden können. Sie kann ferner für Streitigkeiten zwischen dem 
Verein und einem Vereinsmitglied oder zwischen Vereinsmitgliedern, soweit sie 
sich aus dem mitgliedschaftsverhältnis ergeben, ein vereinsinternes Schiedsge-
richts-verfahren vorschreiben. das mitglied kann zwar gegen die Verhängung 
solcher Vereinsstrafen oder gegen entscheidungen des Schiedsgerichts das Ge-
richt anrufen. dieses kann die entscheidung des Schiedsgerichts aber nur einge-
schränkt überprüfen.

4. deS mitGliedS FReud 
und leid

Über die Mitgliedschaft im Verein

Über die mitgliedschaft im Verein enthält das Gesetz nur wenige Bestimmungen. 
es verlangt aber, dass die Satzung Bestimmungen über den eintritt und Austritt 
der mitglieder sowie über die von den mitgliedern zu leistenden Beiträge trifft.

der Beitritt zu einem Verein stellt sozusagen einen Vertrag zwischen dem Bei-
trittswilligen und dem Verein dar, in dem sich der eintretende den geltenden 
Vereinsregeln unterwirft und dafür die aus der mitgliedschaft fließenden Rechte 
erwirbt. deshalb bedarf auch der Beitritt minderjähriger regelmäßig der Zustim-
mung der gesetzlichen Vertreter.

der Verein kann festlegen, dass Bewerber bestimmte Voraussetzungen für

die Aufnahme erfüllen müssen. Z.B. kann ein Feministinnenklub bestimmen, 
dass nur weibliche mitglieder aufgenommen werden, ein Verein zur Förderung 
des Berufsmusikantentums kann den Beitritt auf Berufsmusiker beschränken. 
Häufig sieht die Satzung auch vor, dass für den Beitritt nicht die Abgabe der Bei-
trittserklärung allein genügt, sondern dass ein bestimmtes Vereinsorgan die ent-
scheidung über die Aufnahme treffen soll. Schon aus Beweisgründen ist für die 
Beitrittserklärung zweckmäßigerweise die Schriftform vorzusehen.

nicht selten entsteht Streit, ob ein Verein einen Bewerber, der an sich die sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt, ablehnen kann. im Grundsatz hat nie-
mand einen Anspruch auf Aufnahme. die Satzung kann allerdings einen solchen 
Anspruch vorsehen. ein Anspruch auf Aufnahme besteht auch, wenn der Ver-
ein eine monopolstellung besitzt. das ist etwa bei wirtschaftsverbänden und 
Berufsvereinigungen der Fall, deren mitgliedschaft für das wirtschaftliche Fort-
kommen des Beitrittswilligen von wesentlicher Bedeutung ist. Auch die großen 



18 19

5. dAS PARlAment deS 
Kleinen mAnneS

Die Mitgliederversammlung

die mitgliederversammlung bietet den mitgliedern die möglichkeit, auf die Füh-
rung und die tätigkeit des Vereins einfluss zu nehmen. das Gesetz sieht sie als 
zentrales organ an, das durch Beschlüsse die Angelegenheiten des Vereins ord-
net, soweit nicht der Vorstand oder andere Vereinsorgane zuständig sind.

in der Regel legt die mitgliederversammlung die Grundlinien der Vereinspolitik 
fest, sie wählt den Vorstand und befindet über dessen entlassung, sie beschließt 
über die mitgliedsbeiträge, den Vereinshaushalt, Satzungsänderungen und die 
Auflösung des Vereins.

die einberufung der mitgliederversammlung richtet sich nach der Satzung. in der 
Regel ist die Versammlung mindestens einmal jährlich einzuberufen. nach dem 
Gesetz muss sie einberufen werden, wenn das interesse des Vereins dies fordert 
oder (bei Fehlen einer anderweitigen Regelung in der Satzung) ein Zehntel der 
Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe ver-
langt. die Satzung legt auch fest, wer die Versammlung einzuberufen hat (in der 
Regel der Vorstand) und in welcher Form sie einzuberufen ist (z.B. durch Anschrei-
ben an die mitglieder, Bekanntmachung in einer tageszeitung, in der Vereinszei-
tung oder durch Aushang in den Räumlichkeiten des Vereins). Soweit die Satzung 
nichts anderes bestimmt, ist die tagesordnung mitzuteilen, damit jedes mitglied 
erfährt, über welche themen beraten und beschlossen werden soll. Bei der ein-
ladung zur mitgliederversammlung muss eine angemessene einberufungsfrist 
eingehalten werden, damit die mitglieder an der Versammlung teilnehmen und 
sich ordnungsgemäß darauf vorbereiten können. welche Frist angemessen ist, 
richtet sich nach den mitgliedern des Vereins und ihren lebensumständen: Bei 
kleineren, lokal tätigen Vereinen kann die Frist kürzer sein als bei Großvereinen, 
deren mitglieder weiter vom Versammlungsort entfernt wohnen. 

das Recht zum Austritt aus dem Verein ist durch das Gesetz gewährleistet und 
kann auch durch die Satzung nicht ausgeschlossen werden. die Satzung soll aber 
Bestimmungen darüber treffen, wie sich der Austritt vollzieht. Regelmäßig wird 
eine Austrittserklärung gefordert. dabei kann die Satzung formale Vorausset-
zungen, z.B. die Schriftform vorsehen und bestimmen, dass der Austritt nur zu 
bestimmten Zeitpunkten, etwa zum ende eines Geschäftsjahres, und unter ein-
haltung bestimmter Kündigungsfristen zulässig sein soll. eine Bindung des mit-
glieds an den Verein für mehr als zwei Jahre ist jedoch nicht zulässig. ein Austritt 
aus wichtigem Grund ist stets möglich. Allerdings werden bei der Beurteilung, ob 
ein wichtiger Grund vorliegt, strenge maßstäbe angelegt. 

Von besonderer Bedeutung sind die Regelungen über den Ausschluss von mit-
gliedern. ein solcher Ausschluss ist insbesondere zulässig, wenn die Satzung dies 
ausdrücklich vorsieht. dabei sollte die Satzung angeben, unter welchen Voraus-
setzungen ein mitglied ausgeschlossen werden kann, etwa bei vereinsschädi-
gendem Verhalten, und wer für die entscheidung über den Ausschluss zuständig 
ist.

Bei mitgliederstarken Vereinen finden sich oft Regelungen, die für bestimmte 
einfach gelagerte Sachverhalte (etwa die nichtzahlung des Vereinsbeitrags trotz 
mehrfacher mahnung) eine Streichung aus der mitgliederliste und damit eine 
Beendigung der mitgliedschaft vorsehen.
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6. eineR FÜR Alle

Der Vorstand

der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, ihm obliegt nach dem 
Gesetz zwingend die Vertretung des Vereins gegenüber dritten, z.B. der Ab-
schluss von Verträgen, die einstellung von mitarbeitern, die Abgabe von erklä-
rungen gegenüber Behörden.

Vorstand im Sinne des Gesetzes sind nur Personen, die zur Vertretung befugt 
sind. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, so ist dieses Vorstandsmitglied 
zur einzelvertretung des Vereins berechtigt. Handelt es sich um einen „mehr-
personenvorstand“ und trifft die Satzung keine Regelung über die Art der Ver-
tretung, wird der Verein wirksam durch die mehrheit der Vorstandsmitglieder 
vertreten. ist eine willenserklärung gegenüber dem Verein abzugeben, so genügt 
die Abgabe gegenüber einem mitglied des Vorstands. 

die folgenden Ausführungen befassen sich nur mit dem Vorstand im gesetz-
lichen Sinn, d.h. dem vertretungsberechtigten Vorstand.

die Zusammensetzung des Vorstands wird durch die Satzung geregelt. meist ist 
ein mehrgliedriger Vorstand, bestehend aus Vorsitzendem, Kassenwart, Schrift-
führer, etc., vorgesehen. nach der Satzung richtet es sich dann auch, ob ein be-
stimmtes Vorstandsmitglied (z.B. der 1. Vorsitzende) den Verein allein vertreten 
kann, oder ob Gesamtvertretung erforderlich ist, d.h. alle oder mehrere Vor-
standsmitglieder zusammen handeln müssen. Stets muss aber für Außenstehen-
de eindeutig erkennbar geregelt sein, wer zur Vertretung des Vereins berechtigt 
ist.

die Bestellung zum Vorstand kann in der Satzung an bestimmte persönliche Vo-
raussetzungen, etwa ein mindestalter oder die Vereinszugehörigkeit, gebunden 
sein. die Satzung legt auch fest, wie, durch wen und für welchen Zeitraum der 
Vorstand bestellt wird. im Zweifelsfall wird er durch die mitgliederversammlung 

nach der Satzung richtet sich auch,

•	 wer die mitgliederversammlung zu leiten hat (fehlt eine entsprechende 
Bestimmung, ist dies grundsätzlich Aufgabe des Vorstands; die mitglie-
derversammlung kann aber auch eine Person wählen, die die Versamm-
lung leitet;

•	 mit welchen mehrheiten die Beschlüsse zu fassen sind (fehlt eine Fest-
legung, so genügt die einfache mehrheit der abgegebenen Stimmen; zu 
Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist eine dreiviertel-
mehrheit erforderlich; eine änderung des Vereinszwecks muss einstim-
mig beschlossen werden),

•	 ob und in welcher Form die Beschlüsse der Versammlung zu beurkunden 
sind. meist ist es schon aus Beweisgründen zweckmäßig, ein Protokoll 
zu führen, in dem der Ablauf der Versammlung und deren Beschlüsse 
festgehalten sind.

Häufig sind die einzelheiten des Versammlungsablaufs auch in einer Geschäfts-
ordnung detailliert geregelt.

die Beschlüsse der mitgliederversammlung sind durch den Vorstand oder das 
durch die Satzung sonst bestimmte geschäftsführende Vereinsorgan auszufüh-
ren.
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als Gesamtschuldner. 

der Vorstand steht nur in einem Rechtsverhältnis zum Verein, nicht zu den ein-
zelnen Vereinsmitgliedern. ein entgelt für seine tätigkeit erhält er nur, wenn dies 
in der Satzung ausdrücklich vorgesehen ist. er kann aber ersatz der tatsächlichen 
Aufwendungen verlangen, die ihm bei seiner tätigkeit für den Verein entstehen.

ist beabsichtigt, mitgliedern des Vorstandes pauschale Vergütungen zur Abgel-
tung für Zeit- oder Arbeitsaufwand zu zahlen, muss dies – wie vorstehend dar-
gelegt – ausdrücklich in die Satzung aufgenommen werden. Falls ein gemein-
nütziger Verein ohne entsprechende ausdrückliche satzungsmäßige Regelung 
dennoch tätigkeitsvergütungen zahlt, kann dies zum Verlust der Gemeinnützig-
keit führen. nicht betroffen hiervon sind Zahlungen, die tatsächlich entstandene 
Auslagen ersetzen. das gilt auch dann, wenn Auslagenersatz pauschal geleistet 
wird und die Zahlung den tatsächlichen Aufwand offensichtlich nicht übersteigt. 
Für diesen Fall bedarf es keiner ausdrücklichen Satzungsregelung.

der Vorstand hat über seine tätigkeit Auskunft zu geben und Rechenschaft ab-
zulegen. Gegenstände, die er im Rahmen seiner Geschäftsführung erlangt, hat er 
an den Verein herauszugeben. dies gilt vor allem auch für Akten oder dokumente 
aus seiner tätigkeit als Vorstand. Verletzt er schuldhaft seine Verpflichtungen, so 
macht er sich gegenüber dem Verein schadenersatzpflichtig.

nach dem Gesetz kann die Vorstandsbestellung jederzeit widerrufen werden. 
Zuständig hierfür ist immer das organ, das den Vorstand auch bestellt, in der 
Regel also die mitgliederversammlung. die Satzung kann allerdings vorsehen, 
dass der  widerruf an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, z.B. an einen 
wichtigen Grund für eine grobe Pflichtverletzung oder die unfähigkeit zur ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung. ein entsprechender Beschluss der mitglieder-
versammlung wird erst mit der mitteilung der widerrufserklärung an das betrof-
fene Vorstandsmitglied wirksam.

im Übrigen endet das Vorstandsamt mit Ablauf der in der Satzung vorgesehenen 
Amtszeit oder mit dem ende des Zeitraums, für den der Vorstand bestellt wurde. 
ist danach kein vertretungsberechtigtes mitglied des Vorstands mehr vorhanden, 
hat das Registergericht in dringenden Fällen auf Antrag einen notvorstand zu be-

gewählt. die Bestellung setzt voraus, dass der oder die Gewählte mit ihr einver-
standen ist, also die wahl annimmt. niemand kann gegen seinen willen Vereins-
vorstand werden.

die Satzung kann vorsehen, dass der Vorstand in der Vertretung des Vereins be-
schränkt ist, etwa, dass er für Geschäfte größeren umfangs die Zustimmung 
weiterer Vereinsorgane (z.B. des Kuratoriums) benötigt. eine solche Regelung 
kann bei kleinen Vereinen durchaus zweckmäßig sein. Beschränkungen der Ver-
tretungsmacht sind allerdings dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie in das 
Vereinsregister eingetragen sind.

Handlungen des Vorstands in Vertretung des Vereins werden dem Verein zuge-
rechnet. Sie binden den Verein. ihn treffen die aus einem abgeschlossenen Ver-
trag entstehenden Verpflichtungen, ihm stehen aber auch die Rechte aus dem 
Vertrag zu.

Verletzen die Vorstandsmitglieder ihre Pflichten und entsteht dem Verein daraus 
ein Schaden, so sind sie dem Verein (nicht aber den einzelnen Vereinsmitglie-
dern) grundsätzlich zum ersatz des Schadens verpflichtet. die Haftung für un-
entgeltlich oder gegen ein geringfügiges Honorar von maximal 720,- euro tätige 
Vorstandsmitglieder ist jedoch gesetzlich auf grob fahrlässige und vorsätzliche 
Pflichtverletzungen beschränkt. 

Schädigt ein Vorstandsmitglied nicht den Verein oder dessen mitglieder, sondern 
einen dritten, wird die Haftung gegenüber dem dritten nicht beschränkt. Al-
lerdings hat der Verein das Vorstandsmitglied von der Außenhaftung gegenüber 
dem dritten freizustellen, wenn das Vorstandsmitglied nicht grob fahrlässig oder 
vorsätzlich gehandelt hat. 

der Vorstand hat im interesse des Vereins und seiner Gläubiger auf die erhal-
tung des zur Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Vereinsvermögens zu 
achten. er ist sowohl gegenüber den Gläubigern als auch gegenüber dem Verein 
verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit oder bei Überschuldung des Vereins die er-
öffnung des insolvenzverfahrens zu beantragen. wird die Stellung des Antrags 
verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur last fällt, 
den Gläubigern für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich; sie haften 
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7. wenn deR VeRein 
„StiRBt“

Das Ende des Vereins

es gibt Vereine, die weit über 100 Jahre alt sind. es sind aber auch viele Gründe 
denkbar, die zur Auflösung eines Vereins führen können, etwa weil der Zweck des 
Vereins (z.B. eine Bürgerinitiative) erfüllt ist, oder weil sich nicht mehr genügend 
leute finden, die an der tätigkeit des Vereins interessiert sind.

erwähnenswert sind

•	 die Auflösung durch Beschluss der mitgliederversammlung;

•	 die Auflösung durch in der Satzung vorgesehene umstände, etwa durch 
Ablauf der für das Bestehen des Vereins vorgesehenen Zeit;

•	 die Auflösung durch die eröffnung des insolvenzverfahrens;

•	 die Auflösung durch wegfall sämtlicher mitglieder.

daneben können Vereine ohne Abwicklung durch die Verschmelzung mit einem 
anderen Verein umgewandelt werden (umwandlungsgesetz vom 28.10.1994).

die gleiche wirkung wie die Auflösung hat beim eingetragenen Verein die entzie-
hung der Rechtsfähigkeit. einem eingetragenen Verein ist z.B. die Rechtsfähigkeit 
zu entziehen, wenn er weniger als drei mitglieder hat. 

Alle diese ereignisse sind in das Vereinsregister einzutragen.

mit der Auflösung oder der entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vereinsver-
mögen an die so genannten Anfallberechtigten. das sind in erster linie die in 

stellen. um für solche Fälle Vorsorge zu treffen, empfiehlt es sich, in der Satzung 
das Verbleiben des gewählten Vorstands im Amt bis zur neuwahl festzulegen.
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8. Zum AmtSGeRicHt, 
AucH oHne StReit

Das Vereinsregister

das Gesetz bestimmt, dass bestimmte Vorgänge und tatsachen, die sich auf den 
Verein beziehen, im Vereinsregister vermerkt werden. einzutragen sind vor allem 
der name und der Sitz des Vereins, der Vorstand des Vereins, etwaige besondere 
Regelungen zur Vertretung des Vereins und die Auflösung des Vereins. darüber 
hinaus sind alle Satzungsänderungen und änderungen des Vorstands zum Regi-
ster anzumelden.

das Vereinsregister wird bei dem Amtsgericht geführt, in dessen Bezirk der Ver-
ein seinen Sitz hat.

durch die eintragung in das Register unterwirft sich der Verein einer begrenzten 
öffentlichen Kontrolle. dies ist der Preis für die Rechtsfähigkeit, die mit der ein-
tragung verbunden ist. das Gericht kann und darf Anmeldungen allerdings nur in 
engen Grenzen überprüfen. die eintragung in das Register bietet deshalb keine 
Gewähr dafür, dass die eingetragene tatsache auch rechtlich „in ordnung“ ist. 
So hat das Registergericht z.B. Satzungsbestimmungen nur auf ihre Vereinbar-
keit mit Gesetz und Satzung, nicht jedoch unter jedem Gesichtspunkt auf ihre 
Rechtswirksamkeit zu überprüfen. es befasst sich auch nicht mit der Zweckmä-
ßigkeit von Satzungsregelungen.

eine wesentliche Aufgabe des Registers ist es, die für den Rechtsverkehr bedeut-
samen tatsachen und rechtlichen Verhältnisse des Vereins Außenstehenden zu-
gänglich zu machen und dadurch die Sicherheit des Rechtsverkehrs zu erhöhen. 
deshalb sind in das Register vor allem solche umstände einzutragen, die für die 
Rechtsbeziehungen des Vereins mit dritten bedeutsam sind, etwa der Vorstand 
und die einzelheiten seiner Vertretungsberechtigung.

der Satzung bestimmten Personen, sonst in der Regel die letzten mitglieder des 
Vereins oder der Fiskus.

das heißt aber nicht, dass diese Personen sofort über das Vermögen verfügen 
könnten. meist ist zunächst eine sogenannte liquidation durchzuführen. die lau-
fenden Geschäfte des Vereins werden beendet, z.B. ein mietvertrag gekündigt. 
die Verbindlichkeiten, etwa aus Kreditverträgen oder Arbeitsverhältnissen, wer-
den berichtigt, etwaige Forderungen eingezogen.

das verbleibende Vereinsvermögen wird in Geld umgesetzt und den Anfallbe-
rechtigten überantwortet. Vereine, die nicht nur unerhebliche Vermögenswerte 
besitzen, bestimmen meist in der Satzung die Person des Anfallberechtigten.

Bei der Auflösung des Vereins durch eröffnung des insolvenzverfahrens tritt an 
die Stelle der liquidation das gesetzliche insolvenzverfahren.
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9. SteueRn

Einige Hinweise zum Steuerrecht

der Verein ist ab dem tag seiner Gründung ein „Steuersubjekt“ und unterliegt 
den verschiedenen Besteuerungsarten. deshalb ist die Vereinsgründung auch 
dem für den Vereinssitz zuständigen Finanzamt mitzuteilen. das Steuerrecht 
räumt den Vereinen allerdings unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche 
Vergünstigungen ein, wenn sie einen steuerbegünstigten Zweck verfolgen. das 
gilt vor allem, wenn die Vereine ausschließlich, unmittelbar und selbstlos 

•	 in gemeinnütziger weise die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem 
oder sittlichem Gebiet fördern,

•	 in mildtätiger weise hilfsbedürftige oder minderbemittelte Personen 
unterstützen oder

•	 mit kirchlicher tätigkeit die Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts fördern wollen.

Voraussetzung ist eine Anerkennung als gemeinnütziger Verein durch die Steu-
erbehörden. dabei achtet das Finanzamt zunächst darauf, ob der wortlaut der 
Satzung die formellen Voraussetzungen für eine Steuerbegünstigung erfüllt. 
wird die Gemeinnützigkeit angestrebt, empfiehlt es sich, schon den entwurf der 
Satzung mit dem zuständigen Finanzamt abzusprechen, damit spätere Satzungs-
änderungen vermieden werden. Anlage 1 (zu § 60) der Abgabenordnung enthält 
eine mustersatzung, die für alle nach dem 31.12.2008 neu gegründeten Vereine 
verbindlich alle Bestimmungen festlegt, die zur erlangung der Gemeinnützig-
keit erforderlich sind. die mustersatzung gilt aber auch für bestehende Vereine, 
wenn ab dem 01.01.2009 Satzungsänderungen vorgenommen werden. weitere 
erläuterungen enthält der Anwendungserlass zur Abgabenordnung. dort finden 
sich Hinweise zum Gemeinnützigkeitsrecht sowie zu den Anforderungen an die 
Satzung. 

Jedermann kann das Register sowie die vom Verein eingereichten Schriftstücke 
einsehen und Abschriften davon verlangen; ein berechtigtes interesse braucht 
er dafür nicht nachzuweisen. Auch wenn keine Gewähr dafür besteht, dass die 
eintragungen in das Vereinsregister immer richtig sind, so besteht doch eine Ver-
mutung für die Richtigkeit.

darüber hinaus kann ein dritter sich dem Verein gegenüber darauf berufen, dass 
ein im Register eingetragener Vorstand noch im Amt ist und daher rechtswirk-
sam für den Verein gehandelt hat. Vorstandsänderungen sollten deshalb immer 
so rasch wie möglich zum Vereinsregister angemeldet werden. manche Vorgän-
ge entfalten schließlich ihre Rechtswirkung erst mit der eintragung in das Regi-
ster. das gilt vor allem für Satzungsänderungen.

Zu Anmeldungen zum Vereinsregister ist der Vorstand verpflichtet. dies sind:

•	 die Anmeldung des Vereins zum Vereinsregister zur erlangung der 
Rechtsfähigkeit (ersteintragung),

•	 die Anmeldung von Satzungs- und Vorstandsänderungen sowie

•	 die einreichung einer Bescheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder 
auf Verlangen des Registergerichts.

die Anmeldungen sind mittels öffentlich beglaubigter erklärung abzugeben. 
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10. wenn‘S RecHtlicH 
KRitiScH wiRd
die Rechtsfragen, die im leben eines Vereins auftreten können, sind vielfältig 
und zuweilen sehr kompliziert. in wichtigen Zweifelsfällen empfiehlt es sich des-
halb, rechtskundigen Rat, etwa bei einem Rechtsanwalt bzw. einer Rechtsanwäl-
tin oder bei einem notar oder einer notarin. Auch die übergeordneten Verbände 
können im einzelfall oft sachkundig helfen. Soweit es sich um eintragungen in 
das Vereinsregister handelt, kann unter umständen auch der Gang zum Register-
gericht nützlich sein.

Schließlich muss die tatsächliche Geschäftsführung in einklang mit den sat-
zungsmäßigen Vorgaben stehen und sich im Rahmen der allgemeinen Rechts-
ordnung bewegen, wozu u.a. auch die Beachtung der Steuergesetze gehört.

der Verein, der einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck ver-
folgt, eine formell ordnungsgemäße Satzung hat und dessen tatsächliche Ge-
schäftsführung das ganze Jahr über in allen Punkten von der Satzung gedeckt 
ist, hat einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Steuerbegünstigung für dieses 
Jahr. 

umfangreiche Hinweise enthält die informationsschrift des ministeriums der Fi-
nanzen aus der Reihe SteueRtiPP – Gemeinnützige Vereine (aktuell: 9. Auflage 
2014).
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VoRWoRt

das leben der Verbraucherinnen und Verbraucher wird immer digitaler – wir be-
stellen waren online am computer, buchen urlaubsreisen mit dem tablet be-
quem vom Sofa aus oder verwalten Adressen, termine und Geburtstage mit dem 
Smartphone. noch hat die technik aber nicht alle lebensbereiche erfasst. 

neue technologien laden jetzt dazu ein, mit einer ganz bestimmten tradition zu bre-
chen – mit dem Bezahlen mittels Bargeld oder der elektronischen chip-Karte. die 
Rede ist von mobilen elektronischen Bezahlverfahren. die wesentliche neuerung be-
steht darin, dass der Bezahlvorgang kontaktlos ausgelöst wird - zum Beispiel über ein 
entsprechend ausgestattetes Smartphone oder eine funkfähige Bankkarte. „mobile 
Payment“ verspricht daher vor allem schnelleres Bezahlen. 

mit der vorliegenden Broschüre möchten wir ihnen einen einblick in die technischen 
und rechtlichen Grundlagen von mobilen Bezahlsystemen geben und verschiedene 
Anwendungsbeispiele erläutern. Vor- und nachteile werden erwogen. Zudem erhal-
ten Sie tipps für die Auswahl eines Anbieters und die sichere nutzung eines Ange-
botes.

wenn sich mobile Bezahllösungen durchsetzen sollen, müssen sie sicher und 
einfach in der Bedienung sein und einen mehrwert bieten. Zahlungssicherheit, 
datenschutz, Verbraucherrechte und Verbraucherinformation müssen gewähr-
leistet sein. Fallstricke in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Risiken für 
die informationelle Selbstbestimmung können die Akzeptanz bei den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern beeinträchtigen. 

die Broschüre entstand im nachgang zu dem von uns veranstalteten 3. Ver-
braucherdialog zum thema „mobile Payment“. dazu haben wir Vertreterinnen 
und Vertreter von unternehmen, aus der wissenschaft, von Behörden und Ver-
braucherorganisationen eingeladen, um mit uns empfehlungen zu erarbeiten, 
wie Verbraucherbelange frühzeitig bei der Angebotsentwicklung berücksichtigt 
werden können. danken möchten wir daher vor allem den expertinnen und ex-
perten, die diese Broschüre durch ihre teilnahme erst möglich gemacht haben.
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